
Nein, natürlich nicht. So eindeutig lässt
sich diese Frage gleich zu Beginn beant-
worten. Supported Employment (SE) ist
der ursprünglich in den USA entwickelte
Ansatz beruflicher Integration nach dem
Prinzip „First place, then train“. SE konnte
seine Wirksamkeit auf das Outcome-Kri-
terium der beruflichen Wiedereingliede-
rungsquote in vielen angloamerikani-
schen, aber auch europäischen Studien
belegen – zuletzt in einer Metaanalyse
sehr aktuell zusammengetragen und
kommentiert [1]. Inhaltlich versteht sich
der SE-Ansatz, insbesondere im Rahmen
der manualisierten Form des Individual
Placement and Support (IPS) als ein Mo-
dell beruflicher Integration, bei demMen-
schen mit psychischen Erkrankungen
rasch und unmittelbar auf den ersten Ar-
beitsmarkt platziert und durch eine zeit-
lich nicht limitierte Unterstützung (Job
Coach Assistenz) am Arbeitsplatz beglei-
tet werden. Die Platzierung berücksichtigt
individuelle Präferenzen des Betroffenen
und findet unter den allgemeinen Wett-
bewerbsbedingungen am ersten Arbeits-
markt statt. Dies schließt ein, dass eine
tarifliche Bezahlung und die Beschäfti-
gung in einem Umfeld mit mehrheitlich
nicht behinderten Arbeitsnehmer/innen
erfolgt. Die hochwertige Evidenz, die in
Form systematischer Reviews und Meta-
analysen [2] vorliegt, verweist auf eine
deutliche Überlegenheit dieses Konzepts
bezüglich arbeitsbezogener Zielgrößen
im Vergleich mit den vor allem in

Deutschland etablierten Pre-Vocational-
Training (PVT)-Ansätzen. In diesem Zu-
sammenhang wurden die Ergebnisse der
europäischen Multicenterstudie EQOLISE
[3] mit besonderem Interesse aufgenom-
men: Aufgrund der nicht signifikanten
Wiedereingliederungsergebnisse unter
SE-Bedingungen in Deutschland entzün-
dete sich eine bis heute andauernde kon-
troverse Diskussion hinsichtlich der Über-
tragbarkeit des SE-Konzepts auf deutsche
Verhältnisse und es gab einen kontrovers
aufgenommenen Niederschlag der inter-
nationalen SE-Evidenz in der DGPPN S3-
Leitlinie Psychosoziale Therapien [2]. Hier
wurden beide Formen beruflicher Inte-
gration nahezu gleichberechtigt nebenei-
nander gestellt mit nur geringgradiger
Abweichung der Stärke der Empfehlun-
gen. Mittlerweile liegen weitere Studien
mit starker Evidenz für den SE-Ansatz vor
– die Gruppe um Holger Hoffmann hat
jüngst in einer 5-Jahres-Katamnese beein-
druckende Daten zur Überlegenheit des
SE-Ansatzes gegenüber PVT vorgelegt [4].
Zudem präsentiert eine aktuell publizier-
te Arbeit zu Prädiktoren des Erfolgs von
SE aus der Gruppe um Kawohl sehr diffe-
renziert eine Unterscheidung zwischen
den beiden Formen von Arbeitsrehabilita-
tion [5]. Demnach scheint der Erfolg von
SE ganz besonders von der Einhaltung
der IPS-Prinzipien, also der Modelltreue
abhängig zu sein. Darüber hinaus wird so-
wohl der Kontinuität als auch der inhalt-
lichen Qualität der Beziehung zwischen
Betroffenen und Job-Coach ein besonders
hoher Stellenwert beigemessen. Wichtig
scheint außerdem, dass sich die (Routine-)
Präsenz der Angebote ganz erheblich auf
deren Erfolg niederschlägt. Dies ist in
Deutschland hoch relevant, wird damit
doch gesagt, dass es entscheidend ist, SE
zu einem Standardangebot der psychi-
atrisch-rehabilitativen Versorgungsland-
schaft auszuweiten. Die mit starker Evi-
denz vorgetragene Überlegenheit des SE-
Ansatzes in der beruflichen Integration
kann auch hierzulande nicht mehr in
Zweifel gezogen werden. Wohl aber er-

scheint, wie es Salize bereits 2012 zur Dis-
kussion stellte [6], die wachsende Bedeu-
tung des Evidenzkriteriums in der berufli-
chen Rehabilitation als potenzielle Bedro-
hung von etablierten Strukturen, Prozes-
sen und Überzeugungen. Die Publikation
der S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien
einerseits [2] und ein vor dem Hinter-
grund internationaler Studien gelegent-
lich pointiert vorgetragener „SE-Überle-
genheits-Kanon“ andererseits haben
möglicherweise verunsichert, die Debatte
andererseits belebt und zu erheblichem
Gegenwind geführt. Zu sehr wurde Posi-
tion bezogen „für“ oder „gegen“ SE bzw.
PVT – respektive für oder gegen das ver-
meintlich Bessere oder Schlechtere. Ver-
gessen wurde die desolate Forschungs-
und Datenlage beruflicher Rehabilita-
tionsangebote in Deutschland. Wenig ist
bekannt über die Nähe oder Distanz zu
SE-Formaten in durchaus erfolgreichen
und komplexen Rehabilitationsangeboten
etwa der RPKs (Rehabilitationseinrich-
tung für psychisch Kranke) oder der be-
ruflichen Integrationsmaßnahmen in Be-
ruflichen Trainingszentren (BTZs). Evi-
denz benötigen wir aber in Deutschland,
um differenzierte Aussagen über erfolg-
reiche Umsetzung von beruflichen Teil-
habebemühungen für schwer psychisch
kranke Menschen treffen zu können.
Es wird darauf ankommen, das Prinzip
„First place, then train“ als solches im psy-
chiatrisch-rehabilitativen Versorgungs-
kontext in Deutschland ankommen zu las-
sen. Dabei solltenweder Setting- und Sek-
torgrenzen, die durch das stark zerglie-
derte Sozialrecht in Deutschland vorgege-
ben werden, noch vorgefasste Vorbehalte
und Zweifel am SE-Prinzip eine Rolle spie-
len. Sehr wohl sind im regelfinanzierten
Rehabilitationssystem in Deutschland be-
rufliche Integrationsmaßnahmen nach
dem SE-Prinzip umsetzbar, wie das z.B.
die BAG RPK in einem Positionspapier [7]
kürzlich zur Diskussion stellte. Hier wird
konstruktiv auf Vor- und Nachteile, auf
Für und Wider eingegangen. Selbstver-
ständlich ist der eine Ansatz nicht durch
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den anderen Ansatz einfach ersetzbar,
vielmehr sollen SE-Angebote eine sinnvol-
le, notwendige und längst überfällige Er-
weiterung in der beruflichen Rehabilita-
tionslandschaft in Deutschland darstellen.
Zudem: Diese hochwirksame Form beruf-
licher Integration darf Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen in unserem Lande
auch mit Blick auf die Umsetzung der UN-
BRK Forderung §27 mit dem chancenglei-
chen Recht auf Arbeit für Menschen mit
Behinderungen nicht vorenthalten blei-
ben.
Neben dem Fokus auf regelfinanzierte
klassische Rehabilitationsangebote ver-
stehen wir das Thema Arbeit und berufli-
che Integration, insbesondere mit dem
Blick auf forcierte Platzierung am Arbeits-
markt auch als ein Thema der psychiatri-
schen Versorgung i. e.S. Die Arbeitsthera-
pie war aufgrund ihrer gesundheitsför-
derlichen Aspekte zu allen Zeiten im psy-
chiatrischen Behandlungskontext von
großer Bedeutung. Arbeits- und beschäf-
tigungsförderliche Maßnahmen sowohl
im krankenhausnahen als auch im ge-
meindepsychiatrischen Setting sind vor
diesem Hintergrund in Betrachtungen
zur beruflichen Integration psychisch
Kranker einzubeziehen. So bieten z.B. Psy-
chiatrische Institutsambulanzen (§118
SGB V), insbesondere im Abrechnungs-
kontext des Bayrischen (Einzel-)Vergü-
tungssystems, eine besondere Chance. Sie
halten einen multiprofessionellen, ge-
meindebezogenen Behandlungsansatz
vor, der explizit für die Gruppe der schwer
psychisch kranken Menschen bestimmt
ist. Arbeit kann unmittelbar, ohne lange
Trainings- und Vorbereitungsphasen, ab-
gestimmt in einem mehrdimensionalen,
diagnoseübergreifenden Behandlungsan-

satz prioritäre Berücksichtigung finden,
wie dies in einem innovativen Ansatz mit
„PIA2work“ jüngst vorgelegt wurde [8].
Im aktuellen Diskussionsprozess um SE in
Deutschland stellt sich somit weniger die
Frage, „ob oder ob nicht“. Vielmehr ist es
an der Zeit, sich dem Auftrag der Evidenz-
überprüfung bestehender Angebote kon-
sequent zu stellen und zu überprüfen, ob
die berufliche Teilhabeförderung im Rah-
men integrativ angelegter Behandlungs-
pfade als Standard im deutschen Versor-
gungssystem umzusetzen ist, wie dies
etwa von Steinhart und Wienberg vorge-
schlagen wird [9]. So gesehen schauen
wir mit Spannung auf den aktuellen Pro-
zess des Bundesteilhabegesetzes im Be-
mühen, strukturelle Voraussetzungen für
die integrierte Teilhabeförderung in
Deutschland zu schaffen. Ein inklusiver
Arbeitsmarkt, der psychisch kranke Men-
schen frühzeitig, individuell und bedarfs-
orientiert aufnimmt, ist das Ziel.
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Sie haben eine eigene Meinung zu diesem
Thema? Dann schreiben Sie uns an:
psychiat-praxis@thieme.de!
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